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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Gleich drei Kantone wollten das Parlament mittels Standesinitiativen auffordern, für
eine bessere Vereinbarkeit von Mutterschaft und Parlamentsmandat zu sorgen. Das
aktuelle Recht sieht vor, dass der Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung erlischt,
wenn die Mutter ihre Erwerbstätigkeit wieder aufnimmt. Da auch ein Parlamentsmandat
als Erwerbstätigkeit gilt, kann eine Parlamentarierin, die Mutter geworden ist, während
ihres Mutterschaftsurlaubs weder an Kommissionssitzungen noch an Sessionen
teilnehmen, ohne den Anspruch auf Erwerbsersatz auch bei ihrer hauptberuflichen
Tätigkeit zu verlieren. Die Kantone Zug (Kt.Iv. 19.311), Luzern (Kt.Iv. 20.323) und Basel-
Landschaft (Kt.Iv. 20.313) forderten in gleichlautenden Anträgen eine Anpassung der
Bundesgesetzgebung, damit Parlamentarierinnen auf allen föderalen Stufen nach der
Geburt eines Kindes ihr Legislativmandat ausüben können, ohne den Anspruch auf
Mutterschaftsentschädigung und Mutterschutz zu verlieren. 
Es gehe nicht an, dass sozialrechtliche Bestimmungen Frauen an der Ausübung eines
Mandats als Volksvertreterin hinderten, begründete die SPK-SR in einer
Medienmitteilung Mitte November 2020 ihren 11 zu 1-Entscheid (1 Enthaltung), den drei
Kantonsbegehren Folge zu geben. In der Presse wurde im Zusammenhang mit
Mutterschaft und Parlamentsmandat auch die Möglichkeit einer virtuellen Teilnahme an
Ratsdebatten diskutiert. 1

STANDESINITIATIVE
DATUM: 31.12.2020
MARC BÜHLMANN

An ihrer Sitzung Ende Januar 2021 hiess auch die SPK-NR die drei Standesinitiativen der
Kantone Basel-Landschaft (Kt.Iv. 20.313), Luzern (Kt.Iv. 20.323) und Zug (Kt.Iv. 19.311), die
eine bessere Vereinbarkeit von Mutterschaft und Parlamentsmandat forderten,
einstimmig gut. Mütter sollen an Parlaments- und Kommissionssitzungen teilnehmen
können, ohne dadurch ihren Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung zu verlieren. Mit
diesem Folgegeben muss die SPK-SR eine Teilrevision des Erwerbsersatzgesetzes
ausarbeiten. 2

STANDESINITIATIVE
DATUM: 22.01.2021
MARC BÜHLMANN

Gleich vier Standesinitiativen verlangten eine bessere Vereinbarkeit von Mutterschaft
und Parlamentsmandat. Die Kantone Zug (Kt.Iv. 19.311), Basel-Landschaft (Kt.Iv. 20.313),
Luzern (Kt.Iv. 20.323) und Basel-Stadt (Kt.Iv. 21.311) beanstandenden, dass eine Frau laut
geltendem Recht ihre Mutterschaftsentschädigung verliere, wenn sie während ihres
Mutterschaftsurlaubs ihrer Tätigkeit als Parlamentarierin nachkomme und
Sitzungsgelder erhalte. Die Parlamentstätigkeit sei aber mit Erwerbstätigkeit nicht
gleichzusetzen, da es sich um ein durch die Wahlbevölkerung erteiltes politisches
Mandat handle. 
Die SPK-SR und die SPK-NR erteilten allen vier Vorstössen ihre Zustimmung und die
ständerätliche Kommission arbeitete einen Entwurf für eine Revision des
Erwerbsersatzgesetzes aus, der Mitte August 2022 in die Vernehmlassung geschickt
wurde. Vorgesehen sind Ausnahmeregelungen für Sitzungen, bei denen eine
Stellvertretung nicht möglich ist – auf nationaler Ebene also die Ratssitzungen.
Umstritten war, ob die Ausnahmen auch für Kommissionssitzungen gelten sollen.
Aufgenommen wurden schliesslich auch Kommissionstätigkeiten, allerdings nur dann,
wenn keine Stellvertretungsregelung besteht. Die Kommission hatte auch einen
Einbezug von Exekutiv- und Judikativmandaten sowie eine Ausweitung auf alle Frauen,
also auch solche ohne politisches Mandat, diskutiert, diese Überlegungen aber
schliesslich verworfen. Die Vernehmlassung dauerte bis November 2022. 3

STANDESINITIATIVE
DATUM: 25.08.2022
MARC BÜHLMANN
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Wahl- und Abstimmungsverfahren

Verschiedene Resultate der Gesamterneuerungswahlen vom Vorjahr waren Anlass für
Vorstösse mit Reformvorschlägen für die Nationalratswahlen. Der Umstand, dass
erstmals seit 1979 kein Vertreter des französischsprachigen Berner Juras in den
Nationalrat gewählt wurde, bewegte den Kanton Bern zur Einreichung einer
Standesinitiative (12.314), die eine Zusicherung einer adäquaten Anzahl Sitze für
sprachliche Minderheiten in mehrsprachigen Kantonen fordert. Das Begehren war im
Berichtsjahr von der SPK-NR und der SPK-SR noch nicht behandelt worden. Eine
Motion der FDP-Liberale Fraktion (12.3374) und eine Motion Frehner (svp, BS) (12.3050)
forderten ein Verbot von Listenverbindungen. Wahltaktische Überlegungen hätten zu
Verzerrungen des Wählerwillens geführt. Frehner (svp, BS) führte in seiner Begründung
das Beispiel seines eigenen Kantons an, in welchem die abgewählte grüne Nationalrätin
Anita Lachenmeier (gp, BS) zwar etwa dreimal mehr Stimmen als der neu gewählte
Markus Lehmann (cvp, BS) erhalten habe, letzterer aber dank der Listenverbindung der
CVP mit GLP, EVP und BDP den Sitz erobern konnte. In seiner Stellungnahme wies der
Bundesrat darauf hin, dass Listenverbindungen in den vergangenen Jahrzehnten
tatsächlich kontinuierlich zugenommen hätten und eine Folge des
Sitzzuteilungsverfahrens Hagenbach-Bischoff seien. Vor- und Nachteile dieses
bewährten Systems würden sich die Waage halten und eine Änderung sei nicht
angezeigt. Die Verzerrungen seien primär Folge der sehr unterschiedlichen Grösse der
Kantone als Wahlkreise und ein Verbot von Listenverbindungen käme lediglich einer
Symptombekämpfung gleich. Beide Motionen wurden im Berichtsjahr noch nicht
behandelt. Eine Korrektur dieser Verzerrung mit Hilfe eines alternativen
Wahlverfahrens, des so genannten „doppelten Pukelsheim“, schlug eine Motion Minder
(parteilos, SH) (12.3711) vor. Mit dem doppeltproportionalen Sitzverteilungsverfahren
werden Sitze in einem ersten Schritt auf die Parteilisten gemäss nationalem
Wähleranteil und erst in einem zweiten Schritt auf die einzelnen Kantone verteilt. Damit
würden nicht nur Listenverbindungen obsolet, sondern auch Verzerrungen des
Wählerwillens würden zumindest verkleinert. Diese Idee, die bereits Gegenstand
mehrerer früherer erfolgloser Vorstösse (Po. 03.3377 (Genner), Po. 07.3884 (Waber),
Pa.Iv. 09.410 (Zisyadis)) sowie verschiedener kantonaler Reformen war, fand jedoch
weder beim Bundesrat noch in der kleinen Kammer genügend Anhänger. Der Bundesrat
wollte erst die Entwicklungen in den Kantonen abwarten, weil die Wahlprozedere
möglichst auf allen föderalen Stufen gleich sein sollten. Die ablehnende Haltung
gegenüber der Einführung des doppelten Pukelsheim in den Kantonen Bern, Luzern,
Schwyz, Zug, Solothurn, Basel-Stadt und St. Gallen weise auf eine gewisse Skepsis in der
Bevölkerung hin, auch wenn das Verfahren in den Kantonen Zürich, Aargau und
Schaffhausen eingeführt worden sei. Eine Motion Girod (gp, ZH) (11.4193) schliesslich
griff die Diskussionen um die Informationsbroschüre der Bundeskanzlei anlässlich der
Gesamterneuerungswahlen wieder auf. Die mit dem Titel „In der Kürze liegt die Würze“
versehene Wahlbroschüre erklärte mit Hilfe von Vergleichen aus der Gastronomie das
Wahlprozedere und stellte die Parteien vor. Der Motionär wollte die Bundeskanzlei
verpflichten, Wahlunterlagen zukünftig objektiv zu gestalten und auf klare Information
der Wählerschaft zu fokussieren. Die Motion wurde vom Bundesrat abgelehnt, da damit
eine 2007 beschlossene Darstellung der Parteien nicht mehr möglich sei. Obwohl die
Exekutive die Kritik des Motionärs nicht teilte, versprach der Bundesrat den Anregungen
im Hinblick auf eine neue Wahlanleitung für 2015 Rechnung zu tragen. 4

STANDESINITIATIVE
DATUM: 26.11.2012
MARC BÜHLMANN

Landesverteidigung

Zivildienst und Dienstverweigerung

Der Kanton Waadt hatte Mitte 2013 eine Standesinitiative eingereicht, die forderte, dass
für Frauen ein freiwilliger Zivildienst ermöglicht werde. Mit der Abschaffung der
Gewissensprüfung sei es Männern seit 2009 quasi freigestellt, statt dem Militärdienst
einen Zivildienst zu erbringen. Dies soll auch jungen Frauen ermöglicht werden. Neben
der freiwilligen Dienstleistung in der Armee soll auch der Direkteinstieg in den
Zivildienst möglich sein. Unter der gegenwärtigen Regelung kann eine Frau nur im Laufe
des Militärdienstes in den Zivildienst wechseln; hier ortete man eine Diskriminierung.
Im Zivildienst wurde eine grosse Chance gesehen, nicht nur bezüglich der zu
erbringenden Dienste, sondern auch für die Frauen selbst, die da ihr Netzwerk
erweitern, eine Fremdsprache erlernen und sich weitere nützliche Fähigkeiten fürs
Erwerbsleben aneignen könnten. Vertreterinnen und Vertreter des initiierenden
Kantons sahen mit dem Vorstoss einen Weg, die Palette der Freiwilligenleistungen für
Frauen zu ergänzen.

STANDESINITIATIVE
DATUM: 10.11.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Die erstbehandelnde sicherheitspolitische Kommission des Ständerates hatte sich noch
im Herbst des gleichen Jahres mit der Initiative befasst und diese für nicht
behandlungsfähig gehalten. Die geforderte Änderung mehrerer Gesetze könne nicht
isoliert angegangen werden, sondern man müsse – wenn denn eine Ausweitung des
Zugangs zum Zivildienst ins Auge gefasst werden würde – viele weitere Aspekte gleich
mitprüfen. Dies betreffe beispielsweise die Zulassung von militärdienstuntauglichen
Männern – um zum Zivildienst zugelassen zu werden, muss man gemäss geltendem
Recht militärdiensttauglich sein – oder von ausländischen Einwohnerinnen und
Einwohnern, liess die SiK-SR verlauten. Damit betreffe eine solche Gesetzesrevision die
gesamte Dienstpflicht. Sie erinnerte auch daran, dass die Abschaffung der Wehrpflicht
in der Volksabstimmung vom 22. September 2013 abgelehnt worden war und dass daran
also nach dem Willen der Stimmbevölkerung vorerst nichts geändert werden solle.
Gleichwohl habe die Regierung bereits vor besagter Abstimmung angekündigt, dass die
Ausgestaltung der allgemeinen Wehrpflicht überprüft werden solle, was unter anderem
auch die von der Waadt geforderte Öffnung des Zivildienstes für Frauen subsumierte.
Da sich noch während längerer Zeit eine Studiengruppe mit diesen Entwicklungen
befassen würde, wollte man seitens der Kommission noch abwarten. Dies mündete im
Antrag an die kleine Kammer, die Behandlung der Standesinitiative noch auszusetzen.
Diesem Antrag folgte der Ständerat in der Wintersession 2013 diskussionslos.

Das Einverständnis zur Sistierung der Initiative aus dem Nationalrat war im Anschluss
Formsache, nachdem seine SiK-NR ebenfalls einen entsprechenden Antrag gestellt
hatte. Ohne weitere Diskussionen wollte auch die Volkskammer noch die laufenden
Arbeiten abwarten.

Erst Anfang 2018 kam das Geschäft wieder auf die Tagesordnung der eidgenössischen
Räte. Zunächst musste die SiK-SR wieder Stellung nehmen. Obwohl eine frühere
Behandlung der Standesinitiative angestrebt worden war, kam man erst 2018 wieder
darauf zurück, weil unter anderem die Standpunkte der Schwesterkommission zum
Schlussbericht zur künftigen Ausgestaltung der Dienstpflicht der vom VBS eingesetzten
Studiengruppe abgewartet wurden. Zwischenzeitlich hatte sich ferner konkretisiert,
dass der Bundesrat eine Teilrevision des Zivildienstgesetzes in Angriff nehmen wolle,
die wiederum die gleichen Aspekte zur Disposition stellen wird, wie sie hier vom Kanton
Waadt angeregt worden waren. Weil nun der Fahrplan für die Gesetzesrevision einen
Vernehmlassungsentwurf innert Jahresfrist und eine Behandlung im Parlament nicht
vor 2019 vorsah, wollte die ständerätliche SiK wiederum auf die Behandlung verzichten
und die Initiative weiterhin sistiert lassen. Auch diesem Antrag folgte die
Ständekammer; ein Beschluss, der nach kurzer Berichterstattung von
Kommissionssprecherin Savary (sp, VD) gefasst wurde.

Dass auch die SiK des Nationalrates für eine Sistierung plädierte, überraschte kaum. Mit
19 zu 4 Stimmen und einer Enthaltung war der Antrag recht gut abgestützt. Man war
nicht nur weitgehend gleicher Meinung wie die SiK des Ständerates, sondern hatte auch
weitere Aspekte im Hinterkopf. So war die Mehrheitsmeinung in der SiK-NR, dass man
die Weiterentwicklung der Armee (WEA) und die Sicherung der Armeebestände
vorrangig behandeln wolle. Zudem befürchteten einige Kommissionsangehörige, dass
vermehrte Zulassungen zum Zivildienst am Substrat der Militärdienstpflichtigen nagen
würden, weswegen eine Revision des ZDG als dringlich empfunden wurde. Die
Meinungen bezüglich der Eingliederung weiblicher Zivildienstleistender waren geteilt.
Der Nationalrat folgte seiner Kommission in der Sommersession 2018 und schob damit
die Behandlung der Initiative weiterhin auf. 5
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Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Gesellschaftsrecht

Le canton de Vaud souhaite modifier la législation fédérale afin de permettre aux
cantons d'instaurer des contrôles institutionnels des entreprises et entités privées en
terme d'égalité de traitement entre femmes et hommes sur le plan salarial. Pour être
précis, le canton de Vaud pointe du doigt l'«entêtement» des politiciens et
politiciennes fédérales à garder le cap de l'autorégulation. Il fustige les écarts salariaux
qui existent malgré la loi fédérale sur l'égalité entre hommes et femmes (LEg) de 1995. 
La majorité de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil
national (CSEC-CN), par 15 voix contre 9, propose de ne pas donner suite à l'initiative.
Elle considère qu'il est prématuré de tirer des conclusions alors que la modification de
la loi sur l'égalité (17.047) n'entre en vigueur qu'en juillet 2020. La majorité rappelle
également que l'adoption de l'objet 17.047 est le fruit d'un subtil compromis et de
nombreuses consultations. Il faut donc lui «donner une chance». A l'inverse, une
minorité estime que les instruments actuels ne sont pas efficaces. Cette minorité,
emmenée par la gauche, est en faveur de l'initiative parlementaire. Le Conseil national
n'a pas donné suite à l'initiative par 126 voix contre 65 et 3 abstentions. Seul le camp
rose-vert a voté en faveur de l'initiative. 6

STANDESINITIATIVE
DATUM: 25.09.2020
GUILLAUME ZUMOFEN

La Commission des sciences, de l'éducation et de la culture du Conseil des Etats
(CSEC-CE) s'est penchée sur l'initiative cantonale vaudoise. Par 8 voix contre 3, elle a
préconisé le rejet de l'initiative. En effet, elle souhaite laisser le temps à la modification
de la loi sur l'égalité (17.047) de faire effet, avant d'envisager une révision. 
Les sénateurs et sénatrices ont suivi l'opinion de leur commission. Ils ont rejeté
tacitement l'initiative. L'objet a été débattu en parallèle de l'initiative parlementaire
20.400. 7

STANDESINITIATIVE
DATUM: 15.06.2021
GUILLAUME ZUMOFEN

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Im Juli 2021 – wenige Monate nach der Lancierung der Eidgenössischen Volksinitiative
«Für eine zivilstandsunabhängige Individualbesteuerung – reichte der Kanton Basel-
Stadt eine Standesinitiative ein, mit der er eine baldige Einführung und Umsetzung der
Individualbesteuerung auf Bundes- und Kantonsebene verlangte. Das Steuerrecht
müsse in Anbetracht der «neuen Gleichstellungsbewegung» und des gesellschaftlichen
Diskurses dringend «einen Schritt vorwärts» machen, zumal die Individualbesteuerung
«der Frau als Erwerbstätige[r] endlich die gleiche Eigenständigkeit» zugestehe wie dem
Mann. Den ersten Schritt müsse jedoch das Bundesparlament machen. 
Die WAK-SR beantragte im Oktober 2022 mit 9 zu 4 Stimmen, der Initiative keine Folge
zu geben. Das Parlament habe den Bundesrat bereits mit der Ausarbeitung einer
entsprechenden Botschaft betraut, dieser habe eine Vernehmlassungsvorlage bis Ende
2022 versprochen. Man lehne parallele Aktivitäten des Parlaments ab, erklärte die
Kommissionsmehrheit. 8

STANDESINITIATIVE
DATUM: 10.10.2022
ANJA HEIDELBERGER

In der Wintersession 2022 folgte der Ständerat seiner Kommission und gab der
Standesinitiative des Kantons Basel-Stadt für eine baldige Einführung und Umsetzung
der Individualbesteuerung auf Bundes- und Kantonsebene stillschweigend keine Folge.
Bereits Anfang Jahr hatten die beiden Kommissionen über die verschiedenen, in der
Auslegeordnung des Bundesrats enthaltenen Möglichkeiten der Ehe- und
Familienbesteuerung diskutiert und sich für ein modifiziertes Ecoplan-Modell mit
Haushaltsabzug ausgesprochen. 9

STANDESINITIATIVE
DATUM: 08.12.2022
ANJA HEIDELBERGER
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Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Familienpolitik

In der Sommersession 2021 bestätigte der Ständerat den Entscheid seiner WBK-SR und
gab einer Standesinitiative aus dem Kanton Genf zur Unterstützung der
familienergänzenden Kinderbetreuung keine Folge. Er stellte sich somit gegen die
Schaffung eines spezifischen Verfassungsartikels, der eine dauerhafte
Bundesbeteiligung für die Finanzierung familienergänzender Kinderbetreuungsplätze
sowie die Förderung von vorschulischen Betreuungsplätzen auf Kantons- und
Gemeindeebene verankern sollte. Stattdessen verwies er auf die hängige
parlamentarische Initiative der WBK-NR, welche die Überführung der
Anstossfinanzierung in eine stetige Lösung für die familienexterne Kinderbetreuung
forderte. Zum Zeitpunkt der Beratung der Genfer Standesinitiative lag jedoch noch kein
Entwurf der Kommission zur parlamentarischen Initiative vor. 10

STANDESINITIATIVE
DATUM: 15.06.2021
MARLÈNE GERBER

Auch die WBK-NR wollte auf die Schaffung eines spezifischen Verfassungsartikels
verzichten, der den Bund zur dauerhaften Förderung von familienergänzenden
Betreuungsangeboten im Vorschulalter verpflichten würde, wie dies eine
Standesinitiative aus dem Kanton Genf forderte. Die Kommission lehnte dieses Anliegen
im November 2021 mit 20 zu 4 Stimmen (1 Enthaltung) ab. Eine Minderheit hatte
vergeblich für Folgegeben plädiert, um die Überlegungen der Initiative in die laufenden
Arbeiten zur eigenen Kommissionsinitiative (Pa.Iv. 21.403) einfliessen zu lassen. Besser
erging es einer parlamentarischen Initiative Brenzikofer (gp, BL; Pa.Iv. 21.412) mit der
Forderung nach einer gesetzlichen Grundlage zur Finanzierung von
Tagesschulangeboten: Hier entschloss sich eine Mehrheit der Kommission für
Folgegeben, um das Anliegen in die Umsetzung der Kommissionsinitiative zu
integrieren. 11

STANDESINITIATIVE
DATUM: 05.11.2021
MARLÈNE GERBER

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Le Conseil des Etats a refusé en mars 2019 de donner suite à une initiative cantonale de
Genève, qui visait à donner aux cantons les moyens de réaliser l'égalité entre femmes
et hommes. La République du bout du lac souhaitait une révision de la loi fédérale qui
permettent aux cantons de contrôler le respect par les employeurs du principe
d'égalité de traitement ainsi que de le mettre activement en œuvre, en collaboration
avec les partenaires sociaux. La CSEC-CE s'était unanimement opposée au projet. Sa
commission sœur, la CSEC-CN s'est prononcée au mois d'avril pour un refus de donner
suite, à 15 voix contre 7. 12

STANDESINITIATIVE
DATUM: 20.03.2019
SOPHIE GUIGNARD

Le Conseil national a emboîté le pas à la chambre haute, rejetant sans débat l'initiative
cantonale genevoise, qui visait à donner aux cantons les moyens de réaliser l'égalité
entre femmes et hommes, par 110 voix contre 61 et 3 abstentions. 13

STANDESINITIATIVE
DATUM: 11.06.2019
SOPHIE GUIGNARD

Der Kanton Genf beantragte in einer Standesinitiativem im Sommer 2019, dass bei der
Übernahme der Arztkosten bei Schwangerschaftsabbrüchen vor der dreizehnten
Woche durch die OKP zukünftig keine Kostenbeteiligung, also Franchise oder
Selbstbehalt, durch die Versicherten mehr anfallen sollen. So werde heute ungefähr
jede fünfte Schwangerschaft ungewollt beendet, was für die betroffenen Mütter und
Väter ein traumatisches Erlebnis sei. Diese Personen sollen entsprechend nicht noch
zusätzlich durch die anfallenden Kosten belastet werden. Im November 2020 gab die
SGK-SR der Standesinitiative zusammen mit zwei Motionen zur vollständigen
Übernahme der Kosten einer Schwangerschaft vor der dreizehnten
Schwangerschaftswoche (Mo. 19.3070 und Mo. 19.3307) Folge. 14

STANDESINITIATIVE
DATUM: 12.11.2020
ANJA HEIDELBERGER
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Par 91 voix contre 86 et 9 abstentions, le Conseil national a refusé d'entrer en matière
sur une initiative cantonale genevoise, qui demandait d'inscrire le harcèlement sexuel
dans la liste des discriminations pour lesquelles s'allège le fardeau de la preuve dans la
loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg). La CSEC-CN a estimé, par 14
voix contre 10, que l'inscription dans la loi serait une insécurité supplémentaire pour
l'employeur, sans véritablement avoir de conséquence directe sur la personne
harceleuse. Dans le cadre d'une telle affaire, l'employeur doit prouver qu'il a mis en
place des mesures pour prévenir le harcèlement sexuel. Or, il est, selon la commission,
toujours très difficile de prouver qui était au courant des faits de harcèlement. Seuls le
parti socialiste et le groupe des Verts se sont montrés unanimes sur la question, les
autres groupes ont agi en ordre dispersé, avec cependant une nette tendance
d'opposition de la part de l'UDC, du PLR et du groupe du centre. 15

STANDESINITIATIVE
DATUM: 17.12.2020
SOPHIE GUIGNARD

Auch der Ständerat stellte sich in der Frühjahrssession 2021 dagegen, dass sexuelle
Belästigung am Arbeitsplatz als eine derjenigen Diskriminierungen eingestuft wird, für
die die Beweislast erleichtert wird. Mit 28 zu 13 Stimmen folgte er damit seiner
Kommissionsmehrheit, die argumentierte, die bestehende rechtliche Sorgfaltspflicht
der Arbeitgebenden sei ausreichend. Zudem seien Beweislasterleichterungen nicht
zielführend, da sie ohne Konsequenzen für die belästigende Person blieben. Eine
Kommissionsminderheit hatte vergeblich die Ansicht vertreten,
Beweislasterleichterungen seien eine wirksame Massnahme zur Bekämpfung von
sexueller Belästigung. Mit dem ständerätlichen Entscheid wurde die Standesinitiative
des Kantons Genf somit erledigt. 16

STANDESINITIATIVE
DATUM: 18.03.2021
MARLÈNE GERBER

Eine noch vor der Volksabstimmung zum indirekten Gegenentwurf zur Volksinitiative
«für einen vernünftigen Vaterschaftsurlaub» eingereichte Standesinitiative des Kantons
Jura wollte den Kantonen die Kompetenz zur Einführung eines Vaterschafts- oder
Elternurlaubs einräumen – unabhängig vom Ausgang der Volksabstimmung. Die
Vernehmlassungsantworten zum indirekten Gegenentwurf hätten gezeigt, dass zwei
Drittel der Kantone die Einführung eines Vaterschaftsurlaubs begrüssten, einzelne
Kantone stünden gar für einen längeren Urlaub ein als die im Gegenentwurf enthaltenen
zwei Wochen. Die WBK-SR, die sich im Juni 2021 und somit nach Annahme des
zweiwöchigen Vaterschaftsurlaubs an der Urne mit der Standesinitiative befasste, kam
mit 6 zu 5 Stimmen bei einer Enthaltung zum Schluss, dass mit dem Volks-Ja keine
weiteren Revisionen nötig seien und beantragte, der Standesinitiative keine Folge zu
geben. 17

STANDESINITIATIVE
DATUM: 24.06.2021
MARLÈNE GERBER

Im Juni 2021 gab nach ihrer Schwesterkommission auch die SGK-NR der
Standesinitiative des Kantons Genf für eine Übernahme der Arztkosten bei
Schwangerschaftsabbrüchen vor der dreizehnten Woche mit 11 zu 7 Stimmen Folge.
Die SGK-SR wird nun einen entsprechenden Entwurf ausarbeiten. 18

STANDESINITIATIVE
DATUM: 25.06.2021
ANJA HEIDELBERGER

Die EO ermächtigt die Kantone explizit in Artikel 16h, ausgebautere Varianten des 14-
wöchigen Mutterschaftsurlaubs zu beschliessen. Eine ebensolche Regelung verlangte
eine Standesinitiative aus dem Kanton Jura: Sie wollte den Kantonen im Gesetz explizit
die Kompetenz gewähren, über weitergehende Bestimmungen zum bestehenden
Vaterschaftsurlaub oder über die Einführung eines Elternurlaubs auf ihrem
Kantonsgebiet zu befinden, die nicht nur für öffentlich-rechtliche, sondern auch für
privatrechtliche Arbeitsverhältnisse Gültigkeit hätten. Im Ständerat, der die
Standesinitiative des Kantons Jura beriet, dominierten juristische Fragen. Benedikt
Würth (mitte, SG) bestätigte für die Kommissionsmehrheit, dass im vorliegenden Fall
nicht klar sei, ob hier ein öffentliches Interesse vorliege, das vom Bund nicht
abschliessend geregelt werde. Sollte ein solches vorliegen – argumentiert werden
könnte etwa mit dem Kindeswohl oder der Gleichstellung zwischen Mann und Frau –,
erübrige sich eine explizite Kompetenzgewährung, da die Kantone so bereits die
Möglichkeit hätten, in ihrem Kompetenzbereich öffentlich-rechtliche Normen zu
beschliessen. Für den Fall, dass ein öffentliches Interesse verneint würde, könnte nur
eine explizite Erwähnung im Gesetz die rechtliche Unsicherheit beseitigen. Genau die
Beseitigung dieser Unsicherheit durch Folgegeben verlangte eine Minderheit Baume-
Schneider (sp, JU) und betonte, dass es nicht um die finanzielle Unterstützung einer
kantonalen Regelung durch den Bund gehe. Sie verwies dabei auf verschiedene

STANDESINITIATIVE
DATUM: 20.09.2021
MARLÈNE GERBER
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laufende Bestrebungen in unterschiedlichen Kantonen – neben ihrem eigenen Kanton
in den Kantonen Tessin, Genf und Bern –, die allesamt vor dieser rechtlichen
Unsicherheit stünden. Mit 25 zu 13 Stimmen bei einer Enthaltung folgte der Ständerat
seiner Kommissionsmehrheit und gab der Initiative keine Folge. 19

Auch die WBK-NR als zuständige Kommission des Nationalrats beantragte ihrem Rat,
der Standesinitiative des Kantons Jura, die für die Kantone eine explizite Kompetenz
verlangte, über die bundesrechtlichen Bestimmungen hinausgehende Regelungen zu
Eltern- oder Vaterschaftsurlaub zu beschliessen, keine Folge zu geben. Sie fasste
diesen Entschluss mit 15 zu 10 Stimmen. Während sich die Kommissionsminderheit von
der Zustimmung die Möglichkeit einer harmonisierten Lösung erhoffte, vertrat die
Kommissionsmehrheit die Meinung, dass den Kantonen durch das Bundesrecht bereits
ein gewisser Handlungsspielraum eingeräumt werde. 20

STANDESINITIATIVE
DATUM: 15.10.2021
MARLÈNE GERBER

Mit 7 zu 5 Stimmen (0 Enthaltungen) beschloss die RK-SR im November 2021, einer
Standesinitiative des Kantons Tessin mit der Forderung nach einer Ausdehnung des
Kündigungsschutzes nach dem Mutterschaftsurlaub keine Folge zu geben. Die
Kommissionsmehrheit erachtete den bestehenden Kündigungsschutz von 16 Wochen
nach der Geburt als ausreichend: «[I]n den allermeisten Fällen» könnten die
angestellten Mütter und die Arbeitgebenden eine für beide Parteien befriedigende
Lösung finden, wie verschiedene Studien gezeigt hätten. Zudem seien Kündigungen
wegen Mutterschaft aktuell schon generell widerrechtlich, weswegen die Frauen bereits
über die nötigen Instrumente verfügen würden, um sich dagegen zu wehren. Eine
Verlängerung des Kündigungsschutzes würde ferner die Wirtschaftsfreiheit
einschränken und könnte sich gar kontraproduktiv auswirken: Aufgrund eines «zu
grossen Planungsrisikos» könnten Arbeitgebende weniger gewillt sein, junge Frauen
einzustellen. 
Anders sah dies die Kommissionsminderheit. Sie sah in dieser Massnahme positive
Effekte für Wirtschaft und Gesellschaft, da weniger weibliche Fachkräfte aus dem
Arbeitsmarkt ausscheiden würden. Darüber hinaus würden die Studien nicht das
gesamte Ausmass der Problematik aufzeigen: Wenn Frauen nach der Mutterschaft
selber kündigten, geschehe dies auch, weil der Arbeitgebende sie zu diesem Schritt
bewegt habe oder weil eine Pensumsreduktion nicht möglich gewesen sei. 21

STANDESINITIATIVE
DATUM: 12.11.2021
MARLÈNE GERBER

Mit 27 zu 13 Stimmen (4 Enthaltungen) beschloss der Ständerat im Dezember 2021, einer
Standesinitiative des Kantons Tessin mit der Forderung einer Ausdehnung des
Kündigungsschutzes nach dem Mutterschaftsurlaub keine Folge zu geben. Damit folgte
der Standerät seiner Kommissionsmehrheit, welche sich gegen einen Eingriff in das
bestehende Vertragsrecht zwischen Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden aussprach.
Dies, da die Kommissionsmehrheit unter anderem negative Konsequenzen auf die
Anstellbarkeit von jungen Frauen bei Umsetzung der Standesinitiative erwartete, weil
diese allenfalls mit einem organisatorischen Mehraufwand für KMU verbunden wäre. Die
Kommissionsminderheit dagegen hob hervor, dass nach wie vor viele
Arbeitnehmerinnen nach einer Schwangerschaft kündigten, entweder auf Anraten der
Arbeitgebenden oder weil sie ihr Pensum nicht reduzieren können. Damit schieden
weibliche Fachkräfte aus dem Arbeitsmarkt aus, was durch einen verlängerten
Kündigungsschutz verhindert werden könne. 22

STANDESINITIATIVE
DATUM: 06.12.2021
VIKTORIA KIPFER

Ebenso wie eine Standesinitiative aus dem Kanton Genf forderte auch eine
Standesinitiative aus dem Kanton Waadt die einfachere Bekämpfung von sexueller
Belästigung bei der Arbeit, indem für die Diskriminierung durch sexuelle Belästigung
die Beweislasterleichterung gelten soll. Ähnlich wie etwa bei der Entlöhnung, der
Beförderung oder der Kündigung könnte die Diskriminierung somit bereits anerkannt
werden, wenn sie durch die betroffene Person glaubhaft gemacht werden kann, ohne
dass sie –  was gemäss aktuellem Recht der Fall ist – bewiesen werden müsste. Mit 5 zu
5 Stimmen bei einer Enthaltung und Stichentscheid des Präsidenten Benedikt Würth
(mitte, SG) beantragte die WBK-SR im Mai 2022, der Standesinitiative keine Folge zu
geben. Die Standesinitiative kommt somit zur Beratung in den Ständerat, der sich im
Vorjahr mit Zweidrittelmehrheit bereits gegen die Genfer Standesinitiative
ausgesprochen hatte. 23

STANDESINITIATIVE
DATUM: 06.05.2022
MARLÈNE GERBER
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Nachdem die Tessiner Standesinitiative zur Ausdehnung des Kündigungsschutzes nach
dem Mutterschaftsurlaub auf 12 Monate nach der Geburt bereits von der RK-SR und
vom Ständerat abgelehnt worden war, beantragte die RK-NR im August 2022 mit 16 zu 9
Stimmen ebenfalls, ihr keine Folge zu geben. Eine Kommissionsminderheit Arslan
(basta, BS) stellte hingegen einen Antrag auf Folgegeben. Gleichzeitig entschied sich die
Kommission, eine eigene parlamentarische Initiative zur Ausdehnung des
Kündigungsschutzes für Jungmütter (Pa.Iv. 22.455) zu lancieren. 24

STANDESINITIATIVE
DATUM: 19.08.2022
VIKTORIA KIPFER

In der Herbstsession 2022 wurde eine Standesinitiative des Kantons Waadt, welche die
einfachere Bekämpfung sexueller Belästigung bei der Arbeit mithilfe einer
Beweislasterleichterung forderte, vom Ständerat behandelt. Da der Tatbestand der
sexuellen Belästigung «nicht klar definiert» sei und die Beschaffung eines
Gegenbeweises im Falle einer Klage nur unter grossem Eingriff in die Privatsphäre der
Arbeitnehmenden beschafft werden könne, empfahl eine knappe Mehrheit der RK-SR
ihrem Rat, der Initiative keine Folge zu geben. Eine Kommissionsminderheit Baume-
Schneider (sp, JU) verwies hingegen darauf, dass es für die Opfer sexueller
Belästigungen sehr schwierig sei, die Tat zu beweisen, und forderte dementsprechend
eine Änderung der geltenden Beweisregelung. Der Ständerat gab der Standesinitiative –
wie bereits zuvor einer ähnlichen Standesinitiative des Kantons Genf – mit 25 zu 16
Stimmen bei 2 Enthaltungen keine Folge. 25

STANDESINITIATIVE
DATUM: 20.09.2022
VIKTORIA KIPFER

Mit 116 zu 65 Stimmen gab der Nationalrat in der Herbstsession 2022 als Zweitrat, wie
von der Mehrheit seiner RK beantragt, einer Standesinitiative des Kantons Tessin zur
Ausdehnung des Kündigungsschutzes nach dem Mutterschaftsurlaub auf 12 Monate
nach der Geburt des Kindes keine Folge. Eine Minderheit Arslan (basta, BS) appellierte
erfolglos an den Nationalrat, der Standesinitiative Folge zu geben: Bei Annahme der
Initiative würden weniger Frauen aufgrund des vergleichsweise kurzen
Kündigungsschutzes aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden oder könnten nach der Geburt
auch wieder besser in das Arbeitsleben eingegliedert werden. Die
Kommissionsmehrheit teilte diese Meinung nicht und argumentierte, dass die Vorlage
den momentanen Fachkräftemangel noch verschärfen könnte. Sie erachtete eine
Verdreifachung des heutigen Kündigungsschutzes für Jungmütter als ungerechtfertigt.
So sprachen sich schliesslich lediglich die geschlossenen stimmenden Fraktionen der
SP und der Grünen sowie ein Mitglied der Mitte-Fraktion für die parlamentarische
Initiative aus. Die parlamentarische Initiative ist somit erledigt. 26

STANDESINITIATIVE
DATUM: 21.09.2022
VIKTORIA KIPFER

1) Kt.Iv. 19.311; Kt.Iv. 20.232; Kt.Iv. 20.313; Medienmitteilung SPK-SR vom 10.11.20; Exp, 14.11.20
2) Medienmitteilung SPK-NR vom 22.1.2021; LT, 23.1.21
3) Vorentwurf und Bericht SPK-SR vom 22.8.22; TZ, 20.10.22
4) AB NR, 2012, S. 535, zur Mo. 11.4193 (Girod); AB SR, 2012, S. 949 ff. zur Mo. 12.3711 Minder; NZZ, 29.3.12; BZ, 16.5.12; Bund,
30.5.12; NZZ, 27.11.12; Stellungnahme BR vom 15.2.12 zur Mo. 11.4193 (Girod); Stellungnahme BR vom 22.8.12 zur Mo. 12.3374
(FDP-Liberale) ; Stellungnahme BR vom 23.5.12 zur Mo. 12.3050 (Frehner)
5) AB NR, 2014, S. 535 f.; AB SR, 2013, S. 1120; AB SR, 2018, S. 174; Bericht SiK-NR vom 14.05.2018; Bericht SiK-NR vom
20.01.2014; Bericht SiK-SR vom 11.01.2018; Bericht SiK-SR vom 12.11.2013
6) BO CN, 2020, p. 1882 ss.; Rapport de la CSEC-CN en réponse aux initiatives 18.323 19.444 19.452 19.453
7) BO CE, 2021, p.655; Rapport CSEC-CE 29.03.2021
8) Bericht WAK-SR vom 10.10.22
9) AB SR, 2022, S. 1219
10) AB SR, 2021, S. 656
11) Bericht WBK-NR vom 5.11.21; Medienmitteilung WBK-NR vom 5.11.21
12) BO CE, 2019, p.210 ss.; Rapport de la CSEC-CE du 12 février; Rapport de la CSEC-CN, 11 avril 2019
13) BO CN, 2019, p. 982 ss.
14) Medienmitteilung SGK-SR vom 13.11.20
15) BO CN, 2020, p. 2662 s.
16) AB SR, 2021, S. 328 f.; Bericht WBK-SR vom 1.2.21
17) Bericht WBK-SR vom 24.6.21
18) Medienmitteilung SGK-NR vom 25.6.21
19) AB SR, 2021, S. 888 f.
20) Medienmitteilung WBK-NR vom 15.10.21
21) Bericht RK-SR vom 11.11.21
22) AB SR, 2021, S. 1226 ff
23) Medienmitteilung WBK-SR vom 6.5.22
24) Medienmitteilung RK-NR vom 19.8.22
25) AB SR, 2022, S. 804 ff.; Bericht WBK-SR vom 5.5.22
26) AB SR, 2022, S. 1624 ff.; Bericht RK-NR vom 19.8.22
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